Mutter-Kind-Kuren 2002: Neues Gesetz ist in Kraft getreten.


Im Herbst noch freie Plätze, Antragsunterlagen per Internet

„Der Stress daheim und bei der Arbeit setzt mir ganz schön zu. Und dann wurde auch noch mein Kind krank...“ so Vera Maier, die gerade zu einer Mutter-Kind-Kur angereist ist. Das ist für viele Frauen bitterer Alltag und manchmal einfach zuviel.

Herz-Kreislauf- oder Magen-Darm-Störungen, Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit, Rückenschmerzen... viele Krankheiten haben ein ganzes Bündel von Ursachen. Mutter-Kind-Kuren in einer vom Müttergenesungswerk anerkannten Klinik helfen hier besonders gut.

Jetzt  ist der richtige Zeitpunkt, um für Herbst 2002 eine Mutter-Kind-Kur zu beantragen. Warum?

· Die meisten Kliniken verfügen jetzt noch über ausreichend freie Plätze. Auch in den begehrten Ferienzeiten. Die Wahl der richtigen Einrichtung liegt also - in der Regel - bei der Patientin.

· Alle gesetzlichen Krankenkassen müssen, bei Antragstellung ab dem 1. August 2002, die Mutter-Kind-Kur voll finanzieren. 


· Der gesetzliche Eigenanteil beträgt nur 9 Euro pro Tag. Befreiungen in Härtefällen sind möglich.

Was tun, um eine Mutter-Kind-Kur zu beantragen? Unter http://www.mutter-kind-kur.de gibt es Antworten auf die Häufigsten Fragen und die richtigen Formulare gleich zum herunterladen.

Wer weitere Fragen hat, kann sich unter der kostenlosen Rufnummer 0 800 / 2  23 23 73 beraten lassen. Kompetente Mitarbeiterinnen beantworten alle Fragen rund um die Mutter-Kind-Kur. Das  Servicetelefon „Mutter-Kind-Kur“ ist Montag - Freitag von  8 - 16 Uhr besetzt.
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